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Vielleicht habe ich das bisher überlesen, aber wo steht denn die Schulleitung in dieser
Angelegenheit?

Aus Gründen der Psychohygiene möchte ich eine Perspektivverlagerung anregen:

Von "Ich möchte mit meiner Klasse eine Klassenfahrt unternehmen" zu "Die Schule bietet in der
Stufe eine Klassenfahrt an und verantwortet diese, mit der Organisation hat man mich betraut."

Falls das bisher nocht nicht geschehen schildere schriftlich deine Bedenken gegenüber deinen
Vorgesetzten und verlange gegebenenfalls eine schriftliche Dienstanweisung. Falls die
Schulleitung hilfreich ist, versuche, einen weiteren Kollegen (also dann wohl zu dritt)
mitzunehmen um eine möglichst lückenlose Betreuung zu gewährleisten. Falls die Schulleitung
dich im Stich lässt streiche Klassenfahrten aus deinem zukünftigen Berufsleben.

Aus persönlicher Erfahrung: Wir haben schon Schüler von Klassenfahrten ausgeschlossen, die
nachweisbar eine längere Geschichte von nichtbefolgten Anweisungen (Verlassen des
Schulgeländes, Verhaltensregeln bei Tagesausfügen und ähnliche Dinge) hinter sich hatten.
Obwohl manche über solche Lapalien lächeln mögen halte ich das für durchaus sinnvoll und das
gab auch nie Probleme.
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